
Checkliste zur Kontoeröffnung Plus Konto Business

1
Bitte füllen Sie folgende Unterlagen vollständig aus und unterschreiben diese:

• Kontoantrag
• Kontovollmacht für jeden Verfügungsberechtigten (siehe Seite 9 der Antragsunterlagen)

Hinweis: jeder Kontobevollmächtigte erhält automatisch ein kostenpflichtiges PhotoTAN Lesegerät*  
(je 25 Euro einmalig zzgl. Umsatzsteuer). Dieses Entgelt wird dem Plus Konto Business nach Eröffnung 
belastet.

 
 
 
 
 
 

  erledigt

2

Folgende Unterlagen werden zusätzlich für die Kontoeröffnung benötigt (als einfache Kopie):

a) In öffentlichen Registern eingetragenen Unternehmen (z.B. KG, OHG) und Vereinen 
• �aktueller Registerauszug (nicht älter als 2 Wochen) - Ihren Auszug finden Sie unter  

www.Handelsregister.de 

b) GbR
• Gesellschaftervertrag (ggf. Protokoll zu erfolgten Änderungen der Vertretungsberechtigung)

c) Stiftungen
• aktueller Auszug aus dem Stiftungsverzeichnis
• �Nachweis über die Existenz der Stiftung (z.B. Stiftungsurkunde oder Genehmigung der  

Bezirksregierung) 
• Nachweis über die Vertretungsregelung (von einer übergeordneten Stelle)

d) Körperschaften/Gemeinden/Kirchengemeinden
• Nachweis über die Vertretungsregelung (von einer übergeordneten Stelle)
• �Nachweis über die Existenz der Körperschaft (von einer übergeordneten Stelle) oder Nichtveranlagungs-

bescheinigung/Freistellungsbescheid 

Optional: Nachweis über Befreiung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  erledigt

3
Legitimation
Falls die vertretungsberechtigten Personen und/oder Vollmachtnehmer schon Kunde/n der Volkswagen Bank 
GmbH sind, ist eine erneute Legitimation nicht mehr notwendig.

Andersfalls nutzen Sie bitte das PostIdent-Verfahren mittels des beigefügten Formulars.
Alternativ können Sie sich auch bequem per Video-Ident legitimieren – nutzen Sie  
hierzu den nachfolgend aufgeführten Link https://antrag.volkswagenbank.de/legitimation) 
oder  scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code.

Info: für alle Personen, die in einem öffentlichen Register eingetragen sind (z.B. Handelsregister) ist eine 
Kopie des gültigen amtlichen Lichtbildausweises (Vorder- und Rückseite) ausreichend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  erledigt

Wichtiger Hinweis zum Transparenzregister:  Seit 01.04.2023 ist die Eintragung in das Transparenzregister für Firmen verpflichtend.  
Rechtliche Grundlage dafür ist das „Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie“. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf www.transparenzregister.de.

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig 

oder per Mail an 
anlageberatung-firmenkunden@volkswagenbank.de

*sofern Sie bereits ein PhotoTan Lesegerät für ein Firmenkonto besitzen, wird Ihnen kein 2. Gerät zugesandt. 



Firmenkunden Antrag Plus Konto Business (Seite 1/2)
(Tagesgeldkonto mit Einlagengrenze)

1. Angaben zum Antragsteller

Name, Firma,*	

Rechtsform*	

Gründungsdatum*	            
der Firma

Registernummer/-n,* 	
Amtsgericht 

Hinweis: Bitte fügen Sie einen aktuellen Registerauszug (nicht älter als 2 Wochen) als Kopie bei.

Branchenschlüssel (siehe Ausfüllhilfe unten)*	 	 Wirtschaftszweig- / Branchen - Code* 	  

Firmenanschrift (bitte kein Postfach)

Straße*	 	 Hausnummer*	

PLZ*	 	 Ort*	

Versandanschrift (falls abweichend von der Firmenanschrift)

c/o	 	  

Straße/Postfach	 	 Hausnummer	

PLZ	 	 Ort	

2. Bankverbindung (Referenzkonto)

Bitte beachten Sie, dass zwingend ein Referenzkonto notwendig ist. Die Bankverbindung gilt als Auszahlungskonto für alle Buchungen vom Plus Konto Business. 

Bitte beachten Sie, dass die anzugebende Bankverbindung zwingend ein Konto des antragstellenden Unternehmens sein muss.

Name des Kreditinstituts*	

IBAN*	
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Bitte alle mit * Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder ausfüllen!

Ausfüllhilfe „Branchenschlüssel
070	 Landwirtschaft und Jagd
080	 Forstwirtschaft
090	 Fischerei und Fischzucht
100	 Kohlenbergbau, Torfgewinnung
110	� Gewinnung von Erdöl und Erdgas, 

Erbringung damit verbundener 
Dienstleistungen

120	� Bergbau auf Uran- und  
Thoriumerze

130	 Erzbergbau
140	� Gewinnung von Steinen und Erden, 

sonstiger Bergbau
150	 Ernährungsgewerbe
160	 Tabakverarbeitung
170	 Textilgewerbe
180	 Bekleidungsgewerbe
190	 Ledergewerbe
200	 Holzgewerbe
210	 Papiergewerbe
220	� Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, 

Vervielfältigung von bespielten 
Ton-, Bild- und Datenträgern

230	� Kokerei, Mineralölverarbeitung, 
Herstellung und Verarbeitung 
von Spalt- und Brutstoffen

240	� Herstellung von chemischen 
Erzeugnissen

250	� Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren

260	� Glasgewerbe, Herstellung 
von Keramik, Verarbeitung 
von Steinen und Erden

270	� Metallerzeugung und -bearbeitung
280	� Herstellung von Metallerzeugnissen
290	 Maschinenbau
300	� Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten 
und -einrichtungen

310	� Herstellung von Geräten der 
Elektrizitätserzeugung, -verteilung 
u. Ä.

320	� Rundfunk- und Nachrichtentechnik
330	� Medizin-, Mess-, Steuer- und 

Regelungstechnik, 
Optik, Herstellung von Uhren

340	� Herstellung von Kraftwagen 
und Kraftwagenteilen

350	 Sonstiger Fahrzeugbau
360	� Herstellung von Möbeln, Schmuck, 

Musikinstrumenten, Sportgeräten, 
Spielwaren und sonstigen 
Erzeugnissen

370	 Recycling
400	 Energieversorgung
410	 Wasserversorgung
450	 Baugewerbe
500 	� Kraftfahrzeughandel; Instand

haltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen; Tankstellen

510	� Handelsvermittlung und 
Großhandel

520	 Einzelhandel
550	 Gastgewerbe
600	 Landverkehr
610	 Schifffahrt
620	 Luftfahrt
630	� Hilfs- und Nebentätigkeiten für den 

Verkehr; Verkehrsvermittlung
640	� Nachrichtenübermittlung, Post, 

Telefon, Rundfunk, Fernsehen
672 	� Mit dem Versicherungsgewerbe 

verbundene Tätigkeiten
70A	 Wohnungsunternehmen
70B	 Sonstiges Grundstückswesen
710	� Vermietung beweglicher Sachen 

ohne Bedienungspersonal
720	� Datenverarbeitung und 

Datenbanken
730	 Forschung und Entwicklung
74A	� Erbringung von Dienstleistungen 

überwiegend für Unternehmen
74B	 Beteiligungsgesellschaften
75B	� gesetzliche Sozialversicherung und 

Arbeitsförderung
76A	� Öffentliche Haushalte: deutsche 

Bundesbehörden/-ministerien, 
ausländische Zentralregierungen

76B	 Öffentliche Haushalte: Länder 
76C	� Öffentliche Haushalte: Gemeinden 

und Gemeindeverbände
800	 Erziehung und Unterricht
850	� Gesundheits-, Veterinär- und 

Sozialwesen
900	� Abwasser- und Abfallbeseitigung 

und sonstige Entsorgung
910	 Interessenvertretung
920	 Kultur, Sport und Unterhaltung
930	� Erbringung von sonstigen 

Dienstleistungen
960	� Organisationen ohne Erwerbs-

zweck
990	� Exterritoriale Organisationen und 

Körperschaften



WBS

5. Unterschrift/en Antragsteller
– �Mit meiner/unseren Unterschrift/en bestätige/n ich/wir den Erhalt der Anlage „Datenschutzinformationen“. Sie gilt/gelten auch für die beigefügten „Sonder

bedingungen für das Plus Konto Business“, die beigefügten „Bedingungen für Buchungen zulasten des Plus Konto Business“, die „Bedingungen für die konto-/
depotbezogene Nutzung des Online-Banking (Online-Banking-Bedingungen)“ und die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

– �Ich bin darauf hingewiesen worden, dass für Einlagen von CRR-Kreditinstituten, Einlagen von Finanzinstituten, Einlagen von Wertpapierfirmen und  
Gebietskörperschaften kein Einlagensicherungsschutz besteht.

– Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). 
– Sofern der Vertragspartner der Volkswagen Bank GmbH im Rahmen der Geschäftsbeziehung personenbezogene Daten von Dritten (z.B. von Arbeitnehmenden)  
	 übermittelt, verpflichtet er sich, diesen Personen die als Anlage beigefügte Datenschutzinformationen für Beteiligte zur Verfügung zu stellen. Der Vertrags- 
	 partner verpflichtet sich zudem, die Datenschutzinformationen für Beteiligte etwaigen wirtschaftlich Berechtigten zur Verfügung zu stellen. Er hat dies zu  
	 dokumentieren und die Dokumentation der Bank auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Name in Druckbuchstaben*

	
Datum*		  Stempel, Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten 1 gemäß amtlichem Register*

Name in Druckbuchstaben*

	
Datum*		  Stempel, Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten 2 gemäß amtlichem Register*

Bitte alle mit * Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder ausfüllen!

Firmenkunden Antrag Plus Konto Business (Seite 2/2)
(Tagesgeldkonto mit Einlagengrenze)

3. Vertretungsberechtigte Personen gemäß amtlichem Register 

Vertretungsberechtigte Person 1

	 Frau 	 	 Herr

Name, Vorname*	

Geburtsdatum*	        Staatsangehörigkeit          

Privatanschrift: 
Straße*	 	 Hausnummer*	

PLZ*	 	 Ort*	

E-Mail (geschäftlich)*	

Telefon (geschäftlich)*	             Steuer-ID 	

Vertretungsberechtigte Person 2 (optional)

	 Frau 	 	 Herr

Name, Vorname*	

Geburtsdatum*	        Staatsangehörigkeit          

Privatanschrift: 
Straße*	 	 Hausnummer*	

PLZ*	 	 Ort*	

E-Mail (geschäftlich)*	

Telefon (geschäftlich)*	             Steuer-ID 	

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen an, die bei der Volkswagen Bank GmbH – nachfolgend Bank genannt – eingesehen oder auf Wunsch zugesendet werden können.



Anlage Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH (Seite 1/3) 

Datenschutzeinwilligungen

Einwilligungen

Alle nachfolgenden Einwilligungen sind freiwillig. Sie werden durch Ihre eindeutige bestätigende Handlung (z. B. durch Auswählen des entsprechenden Feldes) erteilt. Falls Sie die Ein-
willigungen nicht erteilen, hat dies keinen Einfluss auf den Vertrag. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in den Datenschutzinformationen.

1. Werbung per Telefon und elektronischer Post

Sie möchten über neue Produkte und aktuelle Angebote informiert werden? Entscheiden Sie, auf welchem Weg wir Sie kontaktieren dürfen.

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten von den Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe1 und den Gesellschaften des Volkswagen Konzerns2 für 
die Werbung für Bank-, Leasing- und Versicherungsleistungen sowie die Werbung für Mobilitätsleistungen (z.B. Vermietung, verkehrs-, fahrzeug- und energiebezogene Dienste) und 
Fahrzeuge verwendet werden und ich hierfür

 per Telefon 

 per elektronischer Post (z. B. E-Mail und SMS) kontaktiert werde. 

2. Erstellung und Nutzung individueller Kundenprofile sowie Online-Werbung 

Ich möchte gern nach Art, Inhalt und Häufigkeit auf mich persönlich zugeschnittene Angebote erhalten.

Dafür willige ich ein, dass die Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe1 auf Grundlage der ihnen bekannten personenbezogenen und weiterer werberelevanter 
Daten (z. B. Nutzungsdaten, Daten zu meinen Präferenzen) mein individuelles Kundenprofil bilden und an Meta Platforms Ireland Ltd. („Meta“) und/oder Google Ireland Ltd. („Google“) 
meine Daten (z.B. E-Mailadresse) in verschlüsselter Form (Hash-Wert) übermitteln, damit mir nach Abgleich mit den Hash-Werten ihrer eigenen Nutzerdaten bei meiner Nutzung von 
Meta- und Google-Diensten (z.B. Google-Suche, YouTube) interessengerechte Werbung angezeigt wird. 

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilten Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Hierfür können Sie z. B. die Kontaktmöglichkeiten in den Datenschutzinformationen nutzen. Dies hat 
zur Folge, dass der Verantwortliche die Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf.

Datum Ort Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten gemäß amtlichem Register
1 �Dies sind die Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Volkswagen Versicherung AG, 
Volkswagen Autoversicherung AG, Mobility Trader GmbH, Euromobil GmbH  und Vehicle Trading International (VTI) GmbH. Eine stets aktuelle Liste finden Sie unter  
www.vwfs.de/datenschutzinformationen. 

2 �Dies sind die Volkswagen AG, AUDI AG, ŠKODA AUTO Deutschland GmbH und SEAT Deutschland GmbH. Eine stets aktuelle Liste finden Sie unter  
www.vwfs.de/datenschutzinformationen.

Stand: Januar 2025



Anlage Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH (Seite 1/3) 

Datenschutzeinwilligungen

Einwilligungen

Alle nachfolgenden Einwilligungen sind freiwillig. Sie werden durch Ihre eindeutige bestätigende Handlung (z. B. durch Auswählen des entsprechenden Feldes) erteilt. Falls Sie die Ein-
willigungen nicht erteilen, hat dies keinen Einfluss auf den Vertrag. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in den Datenschutzinformationen.

1. Werbung per Telefon und elektronischer Post

Sie möchten über neue Produkte und aktuelle Angebote informiert werden? Entscheiden Sie, auf welchem Weg wir Sie kontaktieren dürfen.

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten von den Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe1 und den Gesellschaften des Volkswagen Konzerns2 für 
die Werbung für Bank-, Leasing- und Versicherungsleistungen sowie die Werbung für Mobilitätsleistungen (z.B. Vermietung, verkehrs-, fahrzeug- und energiebezogene Dienste) und 
Fahrzeuge verwendet werden und ich hierfür

 per Telefon 

 per elektronischer Post (z. B. E-Mail und SMS) kontaktiert werde. 

2. Erstellung und Nutzung individueller Kundenprofile sowie Online-Werbung 

 Ich möchte gern nach Art, Inhalt und Häufigkeit auf mich persönlich zugeschnittene Angebote erhalten.

Dafür willige ich ein, dass die Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe1 auf Grundlage der ihnen bekannten personenbezogenen und weiterer werberelevanter Daten 
(z. B. Nutzungsdaten, Daten zu meinen Präferenzen) mein individuelles Kundenprofil bilden und an Meta Platforms Ireland Ltd. („Meta“) und/oder Google Ireland Ltd. („Google“) meine 
Daten (z.B. E-Mailadresse) in verschlüsselter Form (Hash-Wert) übermitteln, damit mir nach Abgleich mit den Hash-Werten ihrer eigenen Nutzerdaten bei meiner Nutzung von Meta- und 
Google-Diensten (z.B. Google-Suche, YouTube) interessengerechte Werbung angezeigt wird.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilten Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Hierfür können Sie z. B. die Kontaktmöglichkeiten in den Datenschutzinformationen nutzen. Dies hat 
zur Folge, dass der Verantwortliche die Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf.

 

        
Datum Ort Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten gemäß amtlichem Register

Für Ihre Unterlagen

Stand: Januar 2025

1 �Dies sind die Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Volkswagen Versicherung AG, 
Volkswagen Autoversicherung AG, Mobility Trader GmbH, Euromobil GmbH  und Vehicle Trading International (VTI) GmbH. Eine stets aktuelle Liste finden Sie unter  
www.vwfs.de/datenschutzinformationen. 

2 �Dies sind die Volkswagen AG, AUDI AG, ŠKODA AUTO Deutschland GmbH und SEAT Deutschland GmbH. Eine stets aktuelle Liste finden Sie unter  
www.vwfs.de/datenschutzinformationen.



Für Ihre Unterlagen

Anlage Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH
(Seite 2/3)

Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH

Im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung verarbeitet der Verantwortliche personenbezogene Daten von Ihnen und speichert sie für die Dauer, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke 
und gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, um welche Daten es sich dabei handelt, auf welche Weise sie verarbeitet werden und 
welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen. Daten, die als Pflichtangaben gekennzeichnet sind, sind entweder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsschluss 
erforderlich. Die Nichtbereitstellung der abgefragten Daten kann für Sie rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile haben. So kann es z. B. zu einer Ablehnung des Vertragsschlusses oder 
zu schlechteren Vertragskonditionen kommen.

Verantwortlicher

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig
betroffenenrechte@volkswagenbank.de

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten aus dieser Geschäftsbeziehung (z. B. aus dem Antrag und der Vertragsabwicklung) (im Folgenden: „Ihre Daten“). Hierbei werden Ihre Daten 
zum Zweck der Antragsprüfung, Vorgangsanlage, Vertragsabwicklung, Kundenberatung und Auswertung verarbeitet. Ihre Daten werden mit Auftragsverarbeitern und anderen Auftrag-
nehmern (z. B. aus den Branchen: Logistik, Telekommunikation, Forderungsmanagement, Marketing, Druck, Markt- und Meinungsforschung) ausgetauscht. Zudem tauscht der Verant-
wortliche Ihre Daten mit den Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe (z. B. Unternehmen aus den Branchen: Bank, Leasing, Versicherung, Mobilität und Tank-/
Servicekarten – im Folgenden: „VW Finanzdienstleistungsgruppe“) aus; für diese Verarbeitung besteht zum Teil eine gemeinsame Verantwortlichkeit (nähere Informationen hierzu sind 
abrufbar unter www.vwfs.de/datenschutzinformationen). Ebenso erfolgt ein Austausch mit öffentlichen Stellen, öffentlich zugänglichen Quellen und ggf. mit Versicherern, Kreditinstituten, 
Zahlungsdienstleistern und Kooperationspartnern. Die Verarbeitung sowie der Austausch Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken findet insbesondere statt, soweit
– �dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie geschlossen haben, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b Datenschutz-Grund-

verordnung, DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten sowie deren Digitalisierung zu gewährleisten und um den 
Vertrag durchzuführen;

– �dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich für die Gewährleistung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit von Steuerdaten nach der Abgabenordnung, Gewerbeordnung und nach dem Handelsgesetzbuch. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung erforder-
lich für die Sicherung des Wirtschaftsverkehrs oder Kapitalmarktes (z. B. nach dem Kreditwesengesetz);

– �dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 
um informierte Entscheidungen der Beteiligten auch in Ihrem Interesse zu gewährleisten und zu optimieren und um eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der Kundenbera-
tung durch den Verantwortlichen und die VW Finanzdienstleistungsgruppe zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung erforderlich zum Schutz von Vermögenswerten 
des Verantwortlichen, der VW Finanzdienstleistungsgruppe oder ihrer Kunden sowie zur Erfüllung konzerninterner Verwaltungs- und Abrechnungszwecke. Weiter ist die Datenverar-
beitung erforderlich, um die Interessen und Präferenzen der Kunden zu analysieren und zu bewerten und daraus allgemeine Auswertungen für interne Zwecke zu erstellen (z. B. zum 
betriebswirtschaftlichen Monitoring und zur Optimierung der Produkte);

– �dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist;
– �dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder einer sonstigen Rechtsgrundlage (Art. 9 Abs. 2 lit. b bis j DSGVO) umfasst ist, wenn Ihre Daten auch 

besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten) enthalten.

Drittlandübermittlung
Der Verantwortliche kann Ihre Daten auch an ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln. Diese Übermittlung erfolgt hierbei unter Einhaltung der 
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 – 49 DSGVO, wobei das angemessene Schutzniveau insbesondere entweder durch einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 45 DSGVO, abgeschlossene EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c und d DSGVO oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften gemäß 
Art. 47 DSGVO gewährleistet wird. Die EU-Standardvertragsklauseln können Sie auf der Website der Europäischen Kommission abrufen und einsehen oder direkt beim Verantwortlichen 
erfragen und in Kopie erhalten.

Allgemeine Speicherfristen
Sollten Sie sich zu Produkten/Dienstleistungen des Verantwortlichen informiert, aber keinen Vertrag angebahnt haben, werden Ihre Daten längstens für 6 Monate nach dem letztmaligen 
Kontakt zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen gespeichert.
Im Übrigen beginnt die Speicherfrist am Ende des Kalenderjahres des letzten Ereignisses im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung:
– �Wenn es zu einer Vertragsanbahnung, aber zu keinem Vertragsschluss gekommen ist, werden Ihre Daten längstens für 3 Jahre gespeichert.
– �Wenn es zu einem Vertragsschluss gekommen ist, werden Ihre Daten, insbesondere steuerrechtlich relevante Daten, bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, längstens 

für 10 Jahre nach Beendigung des Vertrages, gespeichert. Die allgemeine Speicherdauer von Ihren Daten kann ausnahmsweise bis zu 30 Jahre betragen, soweit dies zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Auf abweichende Speicherfristen bei einzelnen Datenverarbeitungen weisen wir Sie innerhalb dieser Datenschutzinformationen am Ende des jeweiligen Abschnitts hin. Die Speicher-
fristen können sich ausnahmsweise verlängern, wenn die weitere Speicherung rechtlich zulässig (z. B. zum Schutz von Vermögenswerten oder zur Wahrung und ggf. Durchsetzung 
unserer Rechte) oder erforderlich ist (z. B. Aufbewahrungsfrist für Werbeeinwilligungen oder im Rahmen von Betriebsprüfungen).

Betrugsprophylaxe
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten zur Betrugsprophylaxe und tauscht Ihre Daten mit Auskunfteien, den Gesellschaften der VW Finanzdienstleistungsgruppe und ggf. Daten-
bankanbietern aus, soweit
– �dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich zur Verhinderung von Geldwä-

sche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Verantwortlichen oder seiner Kunden führen können (z. B. nach 
dem Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz);

– �dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 
um das Vermögen des Verantwortlichen, der VW Finanzdienstleistungsgruppe oder ihrer Kunden zu schützen und zukünftige strafbare Handlungen zu verhindern. 

Es gelten neben den „Allgemeinen Speicherfristen“ folgende Speicherfristen:
Ihre Daten, die
– �aufgrund eines bestätigten Betrugs oder Betrugsversuches gekennzeichnet worden sind, werden dauerhaft im Rahmen der oben genannten Rechtsgrundlagen gespeichert;
– �aufgrund eines nicht bestätigten Betrugsverdachts gekennzeichnet worden sind, werden längstens für 3 Jahre gespeichert.

Automatisierte Entscheidungen
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten für automatisierte Entscheidungen im Einzelfall. Diese Entscheidungsform kann insbesondere zu Zwecken der Antrags-, Bonitätsprüfung und 
Betrugsprophylaxe angewendet werden. Die Entscheidungen betreffen dabei gesetzliche (z.B. Geschäftsfähigkeit) und geschäftspolitische Vorgaben (z.B. negative Eigenerfahrungen) 
sowie anerkannte mathematisch-statistische Verfahren (z.B. Bonitätsscoring). Fällt die Entscheidung nachteilig für Sie aus, haben Sie das Recht, die getroffene Entscheidung durch 
Einschaltung einer Person überprüfen zu lassen. Die Verarbeitung Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken findet insbesondere statt, soweit
– �dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie geschlossen haben, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO). Die Daten-

verarbeitung ist insbesondere erforderlich für die schnellstmögliche und digitale Bewertung und Bearbeitung Ihres Antrages, zur Optimierung der angebotenen Produkte und Prozes-
se und zum Schutz von Vermögenswerten des Verantwortlichen, der VW Finanzdienstleistungsgruppe und ihrer Kunden;

– �dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.

Kundenprofile
Der Verantwortliche bildet auf Grundlage Ihrer Daten und weiterer werberelevanter Daten (z. B. Nutzungsdaten, Daten zu Ihren Präferenzen) Ihr individuelles Kundenprofil und ordnet 
dieses bestimmten Kundensegmenten zu. Diese Ergebnisse nutzt der Verantwortliche für die zielgruppenspezifische Steuerung von Art, Inhalt und Häufigkeit von Werbemaßnahmen. 
Dies kann insbesondere dazu führen, dass Sie im Unterschied zu anderen Kunden bestimmte Werbung erhalten oder nicht erhalten. Dies geschieht, soweit
– �dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um anhand einfacher Auswertungen von Nutzungsdaten und offensichtlicher Präferenzen Angebote besser auf Sie zuschneiden zu können und unerwünschte oder unpassende 
Angebote zu vermeiden (eingeschränkte Auswertungen);

– �dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist (umfangreiche Auswertungen).
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Individuelle Werbemaßnahmen
​​​​Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten für Direktwerbung, sowohl für eigene Angebote als auch für Angebote der VW Finanzdienstleistungsgruppe, Ihres Handelspartners und des 
Herstellers, des Importeurs oder der Vertriebsgesellschaft Ihres Fahrzeuges oder von sonstigen berechtigten Dritten (z. B. Unternehmen aus den Branchen: Bank, Leasing, Versicherung 
und Mobilität), und tauscht dazu mit den vorgenannten Empfängern Ihre Daten aus. Daneben nutzt der Verantwortliche Online-Marketingdienste, um bestimmten Zielgruppen bei ihrer 
Nutzung von Online-Diensten interessengerechte Werbeinhalte anzuzeigen. Dazu übermittelt der Verantwortliche Ihre Daten (z. B. E-Mailadresse) in verschlüsselter Form (Hash-Wert) 
an die Online-Marketingdienste. Diese gleichen den Hash-Wert der übermittelten Daten mit den Hashwerten ihrer eigenen Nutzerdaten zur Identifikation ab. Dies geschieht jeweils, 
soweit
– �dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um Ihnen auf Sie zugeschnittene Angebote zeitnah und zuverlässig zukommen lassen zu können und Ihnen auf Sie zugeschnittene Online-Werbung anzuzeigen;
– �dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.
Ein Austausch mit sonstigen Empfängern erfolgt nur, soweit dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist. ​

Testdatenmanagement
Der Verantwortliche sowie die VW Finanzdienstleistungsgruppe verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Erhaltung und Einführung von IT-Systemen und Dienstleistungen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten und der betroffenen Personen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist 
insbesondere erforderlich, um die Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit neuer und bestehender IT-Systeme und Dienstleistungen zu gewährleisten und vor Störungen und 
widerrechtlichen Eingriffen zu schützen, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit oder Vertraulichkeit von Daten beeinträchtigen können. Die Verarbeitung dieser Daten ist 
auch erforderlich, um eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der angebotenen Produkte/Dienstleistungen zu gewährleisten und sie stetig zu optimieren. 
Es gilt neben den „Allgemeinen Speicherfristen“ folgende Speicherfrist: Für die Tests wird eine Kopie der hierfür erforderlichen Daten erstellt. Diese Kopie wird längstens für 1 Jahr 
gespeichert.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
– �gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von dem Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
– �gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
– �gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen;
– �gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen;
– �gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
– �gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen zu widerrufen;
– �gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder unseres 

Unternehmenssitzes wenden.

Möchten Sie von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen, dann genügt eine E-Mail an: betroffenenrechte@volkswagenbank.de
Darüberhinausgehender Kontakt zum Datenschutzbeauftragten (neben der unter „Verantwortlicher“ genannten Anschrift): dsb@volkswagenbank.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Weiter haben Sie das Recht, ohne Begründung Widerspruch gegen Direktwerbung und ein damit in Verbindung stehendes 
Werbeprofiling einzulegen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an betroffenenrechte@volkswagenbank.de

�
� Stand: 4. Oktober 2022



Checkliste zur Vergabe einer Kontovollmacht 

1
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Formulars nachfolgende Punkte:

• Ist die Kontovollmacht vollständig ausgefüllt?
• Ist die Art der Verfügungsberechtigung angekreuzt? 

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass bei einer gemeinschaftlichen Kontovollmacht zwei Personen  
erforderlich sind um handeln zu können 

• Sind alle erforderlichen Unterschriften vorhanden?

Hinweis: Eine Unterschrift ist vom Kontobevollmächtigten (Punkt 2) und Vollmachtgeber (Punkt 5)  
zwingend erforderlich.  

• Für jeden Kontobevollmächtigten ist ein eigenständiges Formular notwendig.

 
 
 
 
 
 

2
Jeder Kontobevollmächtigte erhält ein kostenpflichtiges PhotoTAN-Lesegerät. 

• Bitte sorgen Sie vor Einreichung einer Kontovollmacht für ausreichende Kontodeckung.

Anmerkung: Die Belastung des Entgeltes i.H.v. 29,75 EUR (brutto) je PhotoTAN-Lesegerät erfolgt  
automatisch vom Plus Konto Business.
Ohne ausreichende Kontodeckung kann die Kontovollmacht nicht bearbeitet werden.

    
• Sofern der Kontobevollmächtigte bereits ein PhotoTAN-Lesegerät für ein anderes Firmenkonto besitzt, 

wird kein 2. Gerät zugesandt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

3
Legitimation des Kontobevollmächtigten
Für die Legitimation stehen Ihnen mehrere Identifizierungsverfahren der deutschen Post zur Verfügung.
Nutzen Sie hierzu nachfolgenden Link oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code mit Ihrem Smart-phone 
und entscheiden Sie sich zwischen dem Video-Ident-Verfahren oder der Online-Ausweisfunktion.

www.antrag.volkswagenbank.de/legitimation

Alternativ können Sie das PostIdent-Verfahren durchführen. Das notwendige Formular 
steht Ihnen unter nachfolgendem Link in der Rubrik „Tagesgeld“ zur Verfügung.

https://www.volkswagenbank.de/geschaeftskunden/hilfe-service/auftraege-formulare.html#tagesgeld_geldanlage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten gemäß amtlichem Register

Name/-n in Druckbuchstaben* 

	
Datum*		  Firmenstempel, Unterschrift/-en*
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3. Umfang der Kontovollmacht / Vertretungsberechtigung für kontobevollmächtigte Personen 
a) Kontovollmacht „Einzeln“
Wählt der Kontoinhaber die Kontovollmacht „Einzeln“, bevollmächtigt er die in der Vollmacht genannten Personen, ihn gegenüber der Bank bei allen Geschäften im Zusammenhang mit der 
Kontoführung entsprechend der Art der Kontovollmacht einzeln zu vertreten.
Vertretungsberechtigte Personen, die gemäß Handelsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister, einem Gesellschaftsvertrag oder aus sonstigen Gründen nur gemeinschaftlich 
vertretungsberechtigt sind, ermächtigen sich im nachstehenden Umfang gegenseitig, die mit der Kontoführung unmittelbar verbundenen Geschäfte gegenüber der Bank einzeln vorzunehmen.
dieses Register eingetragen wird. 
b) Kontovollmacht „Gemeinschaftlich“ 
Wählt der Kontoinhaber die Kontovollmacht „Gemeinschaftlich“, bevollmächtigt er die in der Vollmacht genannten Personen, ihn gegenüber der Bank bei allen Geschäften im Zusammenhang 
mit der Kontoführung entsprechend der Art der Kontovollmacht gemeinsam mit einer weiteren bevollmächtigten Person zu vertreten.
Soll eine nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigte Person zusammen mit einer weiteren kontobevollmächtigten Person handeln können, gilt Folgendes:
Sofern diese Person nicht bereits aus anderen Gründen vertretungsberechtigt ist, ermächtigen sich die vertretungsberechtigten Personen gegenseitig, die mit der Kontoführung unmittelbar 
verbundenen Geschäfte gegenüber der Bank gemeinsam mit dieser Person vorzunehmen.
Die Vollmacht gilt in Bezug auf sämtliche Anlageprodukte/ Anlagekonten für Firmenkunden der Volkswagen Bank GmbH. Die Vollmacht kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Bank widerrufen werden.
Vorstehende Vollmacht berechtigt insbesondere dazu,
	 -	 Verfügungen über das jeweilige Guthaben vorzunehmen.
	 -	 Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Erträgnisaufstellungen und sonstige Abrechnungen, Mitteilungen sowie Kündigungen entgegenzunehmen und anzuerkennen.
	 -	 weitere Spar- und Einlagenprodukte (Kapitalkonto Business, Festgeld Business, Sparbrief Business) für den Vollmachtgeber zu eröffnen.
Die Erteilung von Untervollmachten ist nicht zulässig.

4. Kontobedingungen 
Der Kontozugang, Verfügungen etc. erfolgen ausschließlich online zu den beigefügten „Bedingungen für die konto-/ depotbezogene Nutzung des Online-Banking (Online-Banking Bedingungen)“. 
Personen, die Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigte sind oder eine Kontovollmacht haben, nutzen das business banking online entsprechend den vereinbarten Vertretungsbefugnissen. Der 
Kontoinhaber hat gemäß Ziffer 11. Absatz 1 der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank das Erlöschen oder die Änderung einer der Bank bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung 
unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Register eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in 
dieses Register eingetragen wird.

Kontovollmacht
der Volkswagen Bank GmbH – nachfolgend Bank genannt.
Bitte angeben, sofern vorhanden

	 	 	 	 	
Ihre Plus Konto Business IBAN

1. Persönliche Angaben des Kontoinhabers

Firma*	

Straße*	 	 Hausnummer*	

PLZ*	 	 Ort*	

2. Angaben zum Bevollmächtigten

Bitte beachten Sie, dass bei gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung mindestens eine zweite Vollmacht erteilt bzw. bestehen muss.

  Frau      Herr                                                                          Art der Verfügungsberechtigung*        Einzeln         Gemeinschaftlich

Name, Vorname*	

Geburtsdatum*	        Staatsangehörigkeit      

Privatanschrift:
Straße*	 	 Hausnummer*	

PLZ*	 	 Ort*	

E-Mail (geschäftlich)*	

Telefon (geschäftlich)*	             Steuer-ID 	

Mit der Unterschrift werden gleichzeitig auch die beigefügten Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des Online-Banking 
(Online-Banking-Bedingungen) und die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank anerkannt. 

Mit meiner/ unseren Unterschriften bestätige/n ich/wir den Erhalt der Anlage „Datenschutzinformationen“.

	
Datum*		  Unterschrift des Vollmachtnehmers* 

Bitte alle mit * Sternchen gekennzeichneten Pflichtfelder ausfüllen!

Hinweis: Der Vollmachtnehmer erhält 

automatisch ein kostenpflichtiges 

PhotoTAN Lesegerät.
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für Beteiligte1 (Seite 1/2)

Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit unserem Kunden (im Folgenden: „diese Geschäftsbeziehung“) verarbeitet der Verantwortliche personenbezogene Daten von Ihnen, die er in 
diesem Zusammenhang erhalten hat und speichert sie für die Dauer, die zur Erfüllung der festgelegten Zwecke und gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Im Folgenden infor-
mieren wir Sie darüber, um welche Daten es sich dabei handelt, auf welche Weise sie verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen. Daten, die als Pflichtanga-
ben gekennzeichnet sind, sind entweder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsschluss erforderlich. Die Nichtbereitstellung der abgefragten Daten kann für 
Sie oder den Kunden rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile haben. So kann es z. B. zu einer Ablehnung des Vertragsschlusses oder zu schlechteren Vertragskonditionen kommen.

Verantwortlicher

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig
betroffenenrechte@volkswagenbank.de

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten aus dieser Geschäftsbeziehung (z. B. aus dem Antrag und der Vertragsabwicklung) (im Folgenden: „Ihre Daten“). Hierbei werden Ihre 
Daten zum Zweck der Antragsprüfung, Vorgangsanlage, Vertragsabwicklung, Kundenberatung und Auswertung verarbeitet. Ihre Daten werden mit Auftragsverarbeitern und 
anderen Auftragnehmern (z. B. aus den Branchen: Logistik, Telekommunikation, Forderungsmanagement, Marketing, Druck) ausgetauscht. Zudem tauscht der Verantwortliche 
Ihre Daten mit den Gesellschaften der Volkswagen Finanzdienstleistungsgruppe (z. B. Unternehmen aus den Branchen: Bank, Leasing, Versicherung, Mobilität und Tank-/Ser-
vicekarten – im Folgenden: „VW Finanzdienstleistungsgruppe“) aus; für diese Verarbeitung besteht zum Teil eine gemeinsame Verantwortlichkeit (nähere Informationen hierzu 
sind abrufbar unter www.vwfs.de/datenschutzinformationen). Ebenso erfolgt ein Austausch mit öffentlichen Stellen, öffentlich zugänglichen Quellen und ggf. mit Versicherern, 
Kreditinstituten, Zahlungsdienstleistern und Kooperationspartnern. Die Verarbeitung sowie der Austausch Ihrer Daten zu den oben genannten Zwecken findet insbesondere statt, 
soweit
–  dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie geschlossen haben, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b Datenschutz-

Grundverordnung, DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten sowie deren Digitalisierung zu gewährleisten 
und um Ihren Vertrag (z. B. den Sie mit dem Kunden geschlossen haben) durchzuführen;

–  dies zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich für die Gewährleistung der 
Vollständigkeit und Richtigkeit von Steuerdaten nach der Abgabenordnung, Gewerbeordnung und nach dem Handelsgesetzbuch. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung 
erforderlich für die Sicherung des Wirtschaftsverkehrs oder Kapitalmarktes (z. B. nach dem Kreditwesengesetz);

–  dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erfor-
derlich, um informierte Entscheidungen der Beteiligten auch in Ihrem Interesse oder im Interesse des Kunden zu gewährleisten und zu optimieren, und um Ihnen oder dem 
Kunden im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der Kundenberatung durch den Verantwortlichen und die VW Finanzdienstleis-
tungsgruppe zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung erforderlich zum Schutz von Vermögenswerten des Verantwortlichen, der VW Finanzdienstleistungs-
gruppe oder ihrer Kunden sowie zur Erfüllung konzerninterner Verwaltungs- und Abrechnungszwecke. Weiter ist die Datenverarbeitung erforderlich, um Ihre Interessen und 
Präferenzen oder die des Kunden zu analysieren und zu bewerten und daraus allgemeine Auswertungen für interne Zwecke zu erstellen (z. B. zum betriebswirtschaftlichen 
Monitoring und zur Optimierung der Produkte);

–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist;
–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder einer sonstigen Rechtsgrundlage (Art. 9 Abs. 2 lit. b bis j DSGVO) umfasst ist, wenn Ihre Daten 

auch besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten) enthalten.

Drittlandübermittlung
Der Verantwortliche kann Ihre Daten auch an ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermitteln. Diese Übermittlung erfolgt hierbei unter Einhaltung der 
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 - 49 DSGVO, wobei das angemessene Schutzniveau insbesondere entweder durch einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 45 DSGVO, abgeschlossene EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c und d DSGVO oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften gemäß 
Art. 47 DSGVO gewährleistet wird. Die EUStandardvertragsklauseln können Sie auf der Website der Europäischen Kommission abrufen und einsehen oder direkt beim Verantwortlichen 
erfragen und in Kopie erhalten.

Allgemeine Speicherfristen
Die Speicherfrist Ihrer Daten beginnt am Ende des Kalenderjahres des letzten Ereignisses im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung:
–  Wenn es zu einer Vertragsanbahnung, aber zu keinem Vertragsschluss gekommen ist, werden Ihre Daten längstens für 3 Jahre gespeichert.
–  Wenn es zu einem Vertragsschluss gekommen ist, werden Ihre Daten, insbesondere steuerrechtlich relevante Daten, bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, längstens 

für 10 Jahre nach Beendigung des Vertrages, gespeichert. Die allgemeine Speicherdauer von Ihren Daten kann ausnahmsweise bis zu 30 Jahre betragen, soweit dies zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Auf abweichende Speicherfristen bei einzelnen Datenverarbeitungen weisen wir Sie innerhalb dieser Datenschutzinformationen am Ende des jeweiligen Abschnitts hin. Die Speicher-
fristen können sich ausnahmsweise verlängern, wenn die weitere Speicherung rechtlich zulässig (z. B. zum Schutz von Vermögenswerten oder zur Wahrung und ggf. Durchsetzung 
unserer Rechte) oder erforderlich ist (z. B. Aufbewahrungsfrist für Werbeeinwilligungen oder im Rahmen von Betriebsprüfungen).

Datenaustausch mit dem Handelspartner
Sofern für diese Geschäftsbeziehung relevant, tauscht der Verantwortliche Ihre Daten mit dem Handelspartner (z. B. auslieferndes oder betreuendes Autohaus oder Werkstatt) aus, 
soweit
–  dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie geschlossen haben, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Die Daten-

verarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Leistungspflichten aus Ihrem Vertrag (z. B. den Sie mit dem Kunden geschlossen haben) erfüllen zu können;
–  dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um informierte Entscheidungen der Beteiligten auch in Ihrem Interesse oder im Interesse des Kunden zu gewährleisten und zu optimieren, und um eine dauerhaft hohe Qualität und 
Einheitlichkeit der Kundenbetreuung durch den Verantwortlichen und den jeweiligen Handelspartner zu gewährleisten. Zudem ist der Datenaustausch mit dem jeweiligen ggf. erfor-
derlich, um diesem Prämien für die Vermittlungstätigkeit zukommen zu lassen und die Höhe der Prämien zutreffend zu ermitteln, sowie um Sie oder den Kunden bei Vertragsstörun-
gen optimal zu beraten und zu unterstützen;

–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist;
–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder einer sonstigen Rechtsgrundlage (Art. 9 Abs. 2 lit. b bis j DSGVO) umfasst ist, wenn Ihre Daten auch 

besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z. B Gesundheitsdaten) enthalten.

Datenaustausch innerhalb des Volkswagen Konzerns
Sofern für diese Geschäftsbeziehung relevant, tauscht der Verantwortliche Ihre Daten mit dem Hersteller, dem Importeur oder der Vertriebsgesellschaft Ihres Fahrzeuges innerhalb des 
Volkswagen Konzerns aus, soweit
–  dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie geschlossen haben, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Die Daten-

verarbeitung ist insbesondere erforderlich, um die Leistungspflichten aus Ihrem Vertrag (z. B. den Sie mit dem Kunden geschlossen haben) erfüllen zu können;
–  dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um VW konzerninterne Verwaltungs- und Abrechnungszwecke, ggf. auch gegenüber dem Handelspartner, zu erfüllen, sowie die Produkte und Prozesse zu optimieren und hierbei 
auf Ihre Interessen oder die Interessen des Kunden eingehen zu können. Darüber hinaus ist die Datenverarbeitung erforderlich, um informierte Entscheidungen der Beteiligten auch 
in Ihrem Interesse oder im Interesse des Kunden zu gewährleisten und zu optimieren sowie zum Schutz von Vermögenswerten des Verantwortlichen, des Herstellers, des Importeurs 
oder der Vertriebsgesellschaft Ihres Fahrzeuges oder ihrer Kunden;

–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist;
–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO) oder einer sonstigen Rechtsgrundlage (Art. 9 Abs. 2 lit. b bis j DSGVO) umfasst ist, wenn Ihre Daten auch 

besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z. B Gesundheitsdaten) enthalten.

Profile
Sofern für diese Geschäftsbeziehung relevant, bildet der Verantwortliche auf Grundlage Ihrer Daten und weiterer werberelevanter Daten (z. B. Nutzungsdaten, Daten zu Ihren Präfe-
renzen) Ihr individuelles Profil und ordnet dieses bestimmten Segmenten zu. Diese Ergebnisse nutzt der Verantwortliche für die zielgruppenspezifische Steuerung von Art, Inhalt und 
Häufigkeit von Werbemaßnahmen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass Sie im Unterschied zu anderen Personen bestimmte Werbung erhalten oder nicht erhalten. Dies geschieht, 
soweit
–  dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um anhand einfacher Auswertungen von Nutzungsdaten und offensichtlicher Präferenzen Angebote besser auf Sie oder den Kunden zuschneiden zu können und unerwünschte oder 
unpassende Angebote zu vermeiden (eingeschränkte Auswertungen);

–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist (umfangreiche Auswertungen).

¹ z. B. Bevollmächtigte, Vertreter, Mitarbeiter von Kunden oder Auftragnehmern, Nicht-Kunden.



Individuelle Werbemaßnahmen
Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten für Direktwerbung, sowohl für eigene Angebote als auch für Angebote der VW Finanzdienstleistungsgruppe, Ihres Handelspartners und des 
Herstellers, des Importeurs oder der Vertriebsgesellschaft Ihres Fahrzeuges oder von sonstigen berechtigten Dritten (z. B. Unternehmen aus den Branchen: Bank, Leasing, Versicherung 
und Mobilität), und tauscht dazu mit den vorgenannten Empfängern Ihre Daten aus. Daneben nutzt der Verantwortliche Online-Marketingdienste, um bestimmten Zielgruppen bei ihrer 
Nutzung von Online-Diensten interessengerechte Werbeinhalte anzuzeigen. Dazu übermittelt der Verantwortliche Ihre Daten (z. B. E-Mailadresse) in verschlüsselter Form (Hash-Wert) 
an die Online-Marketingdienste. Diese gleichen den Hash-Wert der übermittelten Daten mit den Hashwerten ihrer eigenen Nutzerdaten zur Identifikation ab. Dies geschieht jeweils, 
soweit
–  dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist insbesondere erforderlich, 

um Ihnen auf Sie zugeschnittene Angebote zeitnah und zuverlässig zukommen lassen zu können und Ihnen auf Sie zugeschnittene Online-Werbung anzuzeigen;
–  dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.
Ein Austausch mit sonstigen Empfängern erfolgt nur, soweit dies von Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) umfasst ist.  

Testdatenmanagement
Der Verantwortliche sowie die VW Finanzdienstleistungsgruppe verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Erhaltung und Einführung von IT-Systemen und Dienstleistungen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten und der betroffenen Personen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist 
insbesondere erforderlich, um die Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit neuer und bestehender IT-Systeme und Dienstleistungen zu gewährleisten und vor Störungen und 
widerrechtlichen Eingriffen zu schützen, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit oder Vertraulichkeit von Daten beeinträchtigen können. Die Verarbeitung dieser Daten ist 
auch erforderlich, um eine dauerhaft hohe Qualität und Einheitlichkeit der angebotenen Produkte/Dienstleistungen zu gewährleisten und sie stetig zu optimieren. 
Es gilt neben den „Allgemeinen Speicherfristen“ folgende Speicherfrist: Für die Tests wird eine Kopie der hierfür erforderlichen Daten erstellt. Diese Kopie wird längstens für 1 Jahr 
gespeichert.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
–  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von dem Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
–  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
–  gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen;
–  gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen;
–  gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
–  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen zu widerrufen;
–  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder unseres 

Unternehmenssitzes wenden.

Möchten Sie von Ihren Betroffenenrechten Gebrauch machen, dann genügt eine E-Mail an: betroffenenrechte@volkswagenbank.de
Darüberhinausgehender Kontakt zum Datenschutzbeauftragten (neben der unter „Verantwortlicher“ genannten Anschrift): dsb@volkswagenbank.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Weiter haben Sie das Recht, ohne Begründung Widerspruch gegen Direktwerbung und ein damit in Verbindung stehendes 
Werbeprofiling einzulegen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an betroffenenrechte@volkswagenbank.de

 
 Stand: November 2021

Für Ihre Unterlagen

Anlage Datenschutzinformationen der Volkswagen Bank GmbH
für Beteiligte1 (Seite 2/2)
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I. Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des online banking (online banking - 
Bedingungen)Stand 07.07.2025 

 
 
1. Leistungsangebot 
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels Online Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Zudem können sie Informationen der Bank mittels Online Banking abrufen. Des Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB 
berechtigt, Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu 
nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sonstige Drittdienste nutzen. 

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilnehmer“, Konto und Depot einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich anders bestimmt. 

(3) Verfügungen mittels Überweisungen und Buchungen sind auf EUR 350.000,00 pro Transaktion und EUR 500,000,00 pro Tag begrenzt. 
Die mit der Bank für die Nutzung des Online-Banking vereinbarten Verfügungslimite können kontenindividuell durch gesonderte 
Vereinbarung mit der Bank geändert werden. 
 
2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online Banking 
(1) Der Teilnehmer kann das Online Banking nutzen, wenn die Bank ihn authentifiziert hat.  

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die 
berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Teilnehmers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich gegenüber der Bank 
als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen (siehe 
Nummer 4 dieser Bedingungen).  

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei der ersten Anmeldung sein Einmalkennwort sofort zu ändern und sich ein neues, persönliches Kennwort 
zu vergeben. Das Kennwort sollte in regelmäßigen Abständen geändert werden. Das alte Kennwort verliert bei Änderung seine Gültigkeit. 

(3) Authentifizierungselemente sind 
• Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z.B. persönliche Identifikationsnummer [PIN]), 
• Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z.B. Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren 

Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator oder das mobile 
Endgerät), oder 

• Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z.B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers). 

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß der Anforderung der Bank das Wissenselement, den 
Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank übermittelt.  

 
3. Zugang zum Online Banking 
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online Banking der Bank, wenn 
• er seine individuelle Teilnehmerkennung (z.B. Kontonummer, Anmeldename) angibt und 
• er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten Authentifizierungselemente(s) ausweist und 
• keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 dieser Bedingungen) vorliegt. 
• Nach Gewährung des Zugangs zum Online Banking kann auf Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser Bedingungen 

Aufträge erteilt werden.  

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z.B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) 
fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum 
Online Banking nur ein Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers und die Kontonummer sind für den vom 
Teilnehmer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG). 
 
4. Aufträge 

4.1 Auftragserteilung 
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (zum Beispiel Überweisung) zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat 
er hierzu Authentifizierungselemente (zum Beispiel Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden. 

Die Bank bestätigt mittels Online Banking den Eingang des Auftrags. 
 
4.2 Widerruf von Auftr gen 
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online Banking erfolgen, es sei denn, die 
Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online Banking ausdrücklich vor. 
 
5. Bearbeitung von Aufträgen durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) auf der Online-
Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß 
Online-Banking-Seite der Bank oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Geschäftstag. 
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(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 
• Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingungen). 
• Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (zum Beispiel Wertpapierorder) liegt vor. 
• Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten. 
• Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1 Absatz 3 dieser Bedingungen). 
• Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel 

ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor. 
• Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige 

Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das 
Wertpapiergeschäft) aus. 

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen. Sie wird dem 
Teilnehmer hierüber mittels Online Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei die Gründe und die 
Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 
 
6. Information des Kunden über Online-Banking-Verfügungen 
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die mittels Online Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Wenn der Kunde dies wählt, so wird die Bank die Kontoauszüge online d.h. über das Medium 
Internet (im PDF-Format) zur Verfügung stellen. Online-Kontoauszüge stehen für die Dauer der Vertragslaufzeit zur Ansicht, zum Speichern 
und zum Ausdruck zur Verfügung. Danach kann der Kunde die jeweiligen Kontoauszüge auf sein Verlangen postalisch gegen ein Entgelt 
(gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis) erhalten. Greift der Teilnehmer auf das Online-Postfach, in welchem die Kontoauszüge 
bereitgestellt sind, länger als 90 Tage nicht zu, ist die Bank berechtigt, die Kontoauszüge in Papierform zu erstellen und dem Teilnehmer auf 
dem Postweg gegen Auslagenersatz zuzusenden. 
 
7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente 
(1) Der Teilnehmer hat  alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) 
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online Banking missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise 
nicht autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen). 

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten: 
a) Wissenselemente, wie z.B. die PIN, sind geheim zu halten; sie dürfen insbesondere 
• nicht mündlich (z.B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden, 
• nicht außerhalb des Online Banking in Textform (z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden, 
• nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speicherung der PIN im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) werden und 
• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z.B. girocard mit 

TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z.B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das 
Online Banking und Fingerabdrucksensor) dient. 

b) Besitzelemente, wie z.B. die girocard mit TAN-Generator oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere 
• sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren, 
• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Teilnehmers (z.B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können, 
• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät (z.B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Online 

Banking (z.B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,  
• ist die Anwendung für das Online Banking (z.B. Online-Banking-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers zu 

deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z.B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons), 
• dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht außerhalb des Online Banking mündlich (z.B. per Telefon) oder in Textform (z.B. 

per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden und 
• muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitzelements (z.B. Mobiltelefon mit Anwendung für das Online 

Banking) erhalten hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere 
Personen ihr Gerät als Besitzelement für das Online Banking des Teilnehmers aktivieren. 

 
c) Seinselemente, wie z.B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online Banking nur 
dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert 
sind. Sind auf dem mobilen Endgerät, das für das Online Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für das Online 
Banking das von der Bank ausgegebene Wissenselement (z.B. PIN) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte 
Seinselement. 

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die TAN empfangen wird (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für 
das Online Banking genutzt werden. 

(4) Die für das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für das 
Online Banking nicht mehr nutzt. 

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von ihm 
ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 3 
und 4 dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen. 

7.2 Sicherheitshinweise der Bank 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der 
eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten. 

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, 
Wertpapierkennnummer) über das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (zum Beispiel mittels mobilem Endgerät, 
Chipkartenlesegerät mit Display). der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den 
für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen. 
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8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 
 
8.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer 
• den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur Authentifizierung (z.B. girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) 
oder 
• die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements fest, muss der Teilnehmer die 
Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit über die folgenden 
Kontaktdaten mitteilen: 
 
• Betrugsverdacht Hotline: 0531212 16 12 
• betrug@volkswagenbank.de 

Weiterhin kann der Teilnehmer im online-Dialog eine selbstständige Sperre vornehmen. 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu 
bringen. 

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten. 
 
9. Nutzungssperre 
 
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen, 
• den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
• seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online Banking. 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn 
• sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder 
• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements besteht. 

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche 
Verpflichtungen verstoßen würde. 

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. 

9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Besitzelements 
(1) Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch 
eingegeben wird. 

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn 
dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird. 

(3) Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können dann nicht mehr für das Online Banking genutzt werden. Der Teilnehmer 
kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online Banking wiederherzustellen. 

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst 
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden 
verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen 
Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht  
autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden über eine solche 
Zugangsverweigerung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche 
Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die 
Zugangssperre auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich. 

10. Haftung 
 
10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten Auftrags 
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach 
den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen 
für das Wertpapiergeschäft.) 
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10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authentifizierungselemente 

10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob 
den Teilnehmer ein Verschulden trifft. 

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn 
• Es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung 

des Authentifizierungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder  
• Der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung eines 

Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, verursacht worden 
ist. 

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt 
oder seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kunde abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann 
insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach  
• Nummer 7.1 Absatz 2, 
• Nummer 7.1 Absatz 4, 
• Nummer 7.3 oder  
• Nummer 8.1 Absatz 1  
dieser Bedingungen verletzt hat.  

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke 
Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe 
Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen). 
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
das vereinbarte Verfügungslimit. 

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 
8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.  

(7) Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:  
• Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 50 Euro nach Absatz 1 

und 3 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
verstoßen hat.  

• Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich findet keine Anwendung. 

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der 
Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
Authentifizierungselements und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens. 

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und 
unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können. 

II. Volkswagen Sonderbedingungen zum elektronischen Postfach (Online-Postfach) 
1. Auftrag zur Einrichtung des elektronischen Postfachs/Leistungsumfang 
Die Bank richtet dem am Online Banking teilnehmenden Kunden ein elektronisches Postfach ein. Das Postfach dient als elektronischer 
Briefkasten. Es werden persönliche Dokumente für den Kunden (Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse, AGB-Änderungen usw.) in diesem 
Postfach in elektronischer Form bereitgestellt. Der Kunde kann sich die Unterlagen online ansehen, herunterladen, ausdrucken und 
archivieren. 
Über den Eingang eines Dokumentes in dem elektronischen Postfach benachrichtigt die Bank den Kunden bzw. vom Kunden dazu 
bevollmächtigte Personen per E-Mail an die dafür angegebene E-Mail-Adresse. 
 
2. Verzicht auf papierhafte Zustellung 
Mit der Einrichtung des elektronischen Postfachs verzichtet der Kunde auf den postalischen Versand der eingestellten Dokumente. 
Die Bank ist weiterhin berechtigt, dem Kunden die Dokumente postalisch oder auf andere Weise zuzusenden, wenn es aufgrund bestimmter 
Umstände (z.B. Ausfall des Postfachs)oder wegen gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. 
Auf Verlangen des Kunden sendet die Bank die eingestellten Dokumente zusätzlich papierhaft zu. Hierfür wird die Bank ein Entgelt erheben. 
Die Höhe ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. 
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3. Zugang 
Die Dokumente der Bank gehen dem Kunden spätestens mit deren Abruf aus dem elektronischen Postfach zu. 

4. Mitwirkungspflichten des Kunden 
Der Kunde verpflichtet sich, das elektronische Postfach regelmäßig unter Zuhilfenahme eines Webbrowsers auf neu hinterlegte Dokumente 
zu prüfen. Er kontrolliert die eingestellten Dokumente auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Er verpflichtet sich ferner, etwaige Einwendungen bis spätestens 6 Wochen nach dem Zugang geltend zu machen. Aus Beweisgründen teilt 
er dies in Textform mit. 

5. Unveränderbarkeit der Daten 
Sofern die eingestellten Dokumente innerhalb des Postfachs gespeichert oder aufbewahrt werden, verpflichtet sich die Bank keine 
nachträglichen Änderungen vorzunehmen und damit die Unveränderbarkeit der Daten sicherzustellen. 

6. Speicherung der Dokumente 
Die Bank stellt die Dokumente (Kontoauszüge, Zinsinformationen, individuelle Kundenkorrespondenz, etc.) mindestens für die Dauer der 
Vertragslaufzeit zur Ansicht, zum Speichern oder zum Ausdruck zur Verfügung. 

Innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ist die Bank jederzeit in der Lage, dem Kunden auf dessen Verlangen papierhafte 
Ausfertigungen dieser Mitteilungen zur Verfügung zu stellen. Hierfür wird die Bank ein Entgelt erheben. Die Höhe ergibt sich aus dem Preis-
und Leistungsverzeichnis. 



Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57 · 38112 Braunschweig

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für Volkswagen Bank GmbH

So einfach geht’s:

1.  Für die Identitätsfeststellung gehen Sie bitte mit folgenden Unterlagen
in eine Postfiliale:
• Ihrem	gültigen	Personalausweis	oder	Reisepass
• unten	angefügtem	POSTIDENT-Coupon

2. 	Legen	Sie	den	POSTIDENT-Coupon	am	Schalter	vor.	Der	Postmitarbeiter
führt	dann	das	gesetzlich	vorgeschriebene	POSTIDENT-Verfahren	durch.
Für Sie fallen dabei keine Kosten an!

3.  Der Postmitarbeiter übermittelt die erfolgte Identitätsfeststellung
anschließend	an	die	Volkswagen	Bank	GmbH.

4. 	Selbstverständlich	können	Sie	bei	der	Gelegenheit	auch	an	uns
adressierte	Post	wie	z.B.	ein	Vollmachtsformular	oder	Antragsunterlagen
in der Postfiliale einreichen. Bitte berücksichtigen Sie, dass hierfür ein
entsprechend	adressierter	und	frankierter	Postumschlag	erforderlich	ist.

Jedes Kreditinstitut ist gesetzlich verpflichtet, einen Kontoinhaber,  
(Zusatz-) Karteninhaber oder Vollmachtnehmer einmalig anhand  
eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu legitimieren: 

Hinweis:

Haben	Sie	das	POSTIDENT-Verfahren	
bereits	für	die	Volkswagen	Bank	GmbH	
durchgeführt?

Dann senden Sie uns nur Ihre 
Unterlagen zu.

Die Identitäts-Feststellung.
Sicher,	kostenlos	und	unkompliziert.

✂
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Volkswagen Bank GmbH 
Brieffach	OD-OK1 
Gifhorner Straße 57 
38112 Braunschweig



Sonderbedingungen für das Plus Konto Business 
(Tagesgeldkonto mit Einlagengrenze für gewerbliche Kunden)

1. Allgemeines
Das Plus Konto Business wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt. Das  Gut haben 
ist täglich fällig.

Das Plus Konto Business kann von Unternehmen und Vereinen mit Sitz in Deutschland 
eröffnet werden, die in ein öffentliches Register eingetragen sind. Weitere Rechtsfor-
men können angefragt werden. Das Plus Konto Business kann nicht als Treuhandkonto 
geführt werden.

Das Plus Konto Business ist nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr zugelassen.

Pro Kunde kann ausschließlich ein Plus Konto Business eröffnet werden.

2. Kontoführung, Einzahlungen, Verzinsung
Der Kontoinhaber hat den Kontoauszug als Rechnungsabschluss sowie sonstige 
Abrech nungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Einwen-
dungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Bank schriftlich zugehen. Unbe-
schadet der Verpflichtung, Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich 
zu erheben, gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht innerhalb von sechs Wochen 
nach Zugang des Rechnungsabschlusses widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Die Bank wird den Kunden bei Fristbeginn auf die 
Folgen hinweisen. Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so können sowohl 
der Kunde als auch die Bank die Richtigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprüche ver-
langen.

Abweichend zu den Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des online 
banking (online banking – Bedingungen) Punkt 1.(3) sind Verfügungen mittels Online-
Banking auf EUR 500.000,00 pro Verfügung und pro Tag begrenzt. Diese Regelung gilt 
auch für alle Verfügungsberechtigten. Die mit der Bank für die Nutzung des Online-
Banking verein barten Verfügungslimite können telefonisch oder schriftlich kontenindivi-
duell geändert werden.

Gutschriften zugunsten des Plus Konto Business können ausschließlich durch Über-
weisungen erfolgen.

Der Zinssatz ist variabel und kann jederzeit telefonisch bei den Kundenberatern der 
Bank erfragt werden. Im Internet stehen Ihnen auf der Geschäftskundenseite von 
www.volkswagenbank.de weitere Informationen zur Verfügung. Informationen über 
kontenbe zogene Daten werden aus Sicherheitsgründen nur auf schriftliche Anfrage 
erteilt. Sofern Umsätze auf dem Plus Konto Business angefallen sind, erhält der Konto-
inhaber einen monatlichen Kontoauszug. Die Abrechnung des Kontos und die Zinsgut-
schrift erfolgt, unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften, zum Monatsultimo.

3. Einlagen-Grenze
Die maximale Summe der auf dem Konto angelegten Einlage darf 10.000.000€ 
(„Einlagen-Grenze“) nicht überschreiten.

Sollte die Einlage die Einlagen-Grenze überschreiten, behält sich die Bank eine Rück-
überweisung des Mehrbetrags auf das zum Plus Konto Business vereinbarten 
Referenzkonto vor. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Kontoinhaber, sie 
dürfen sofort mit dem Guthaben verrechnet werden.
Die Bank behält sich eine Änderung der Einlagen-Grenze nach billigem Ermessen (§ 
315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) vor und wird den Kunden auf dem vereinbarten 
Kommunikationsweg über eine solche Änderung informieren. 

Die Vereinbarung einer höheren Einlagen-Grenze im Einzelfall auf Wunsch des Konto-
inhabers behält sich die Bank ausdrücklich vor. Ein Anspruch auf eine solche Vereinba-
rung besteht nicht.

4. Zinsrechnung
Es erfolgt eine bankmäßige Zinsberechnung unter Zugrundelegung von 12 Monaten mit 
je 30 Zinstagen, also insgesamt 360 Zinstagen pro Jahr.

5. Kündigungsfrist
Das Plus Konto Business kann jederzeit vom Kontoinhaber ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Bank kann das Plus Konto Business jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von mindestens 8 Wochen kündigen. Bei Ver fügungen über das 
Gesamtguthaben bleibt das Konto weiterhin  bestehen, es sei denn, eine Kontoauf-
lösung wird ausdrücklich gewünscht.

6. Mitwirkungspflichten des Kunden
Die Bank ist berechtigt, vom Kontoinhaber für die von ihr im Zusammenhang mit dem 
Plus Konto Business erbrachten Leistungen (z. B. Kontoauszugsduplikate) ein ange-
messenes Entgelt gemäß § 315 BGB zu berechnen. Die jeweils gültigen Entgelte und 
Gebühren sind dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu entnehmen und  werden auf 
Wunsch  zugesandt.

7. Änderungen und Ergänzungen der Geschäftsbedingungen
Sämtliche Änderungen wie z. B. Änderungen der Firmierung, der Adresse, der Bank-
verbindungen und der Vertretungsberechtigung sind der Bank unverzüglich und aus 
Beweisgründen schriftlich  mitzuteilen.

Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungs berechtigung in ein 
öffentliches Register (z. B. Handelsregister) einge tragen ist und ihr Erlöschen oder ihre 

Änderung in dieses Register ein getragen wird.

8. Änderungen
a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum 
Beispiel das Online Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde 
diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfik-
tion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots 
(Zustimmungsfiktion), wenn (aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die 
Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der 
Sonderbedingungen
–  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht 
oder

–  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster 
Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder

–  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationalen 
oder internationalen Behörde (z.B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist, (bb) der Kunde das Änderungs-
angebot der Bank nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen abgelehnt hat. Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot 
auf die Folgen seines Schweigens besonders hinweisen.

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
–  bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Geschäftsbedingun-

gen und der entsprechenden Regelungen in den Sonderbedingungen oder
–  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und die Entgelte für 

Hauptleistungen betreffen, oder
–  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 

Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
–  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen, oder
–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleis-

tung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden. In diesen Fällen wird die 
Bank die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen auf andere Weise einholen.

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von der 
Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs-
recht wird die Bank den Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen

9. Benachrichtigung über die Speicherung personenbezogener  
Daten/Bankgeheimnis
Zum Zwecke der Einordnung unserer Firmenkunden in kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) arbeitet die Volkswagen Bank GmbH mit den Auskunfteien Verband 
der Vereine Creditreform e.V. und/oder CRIF GmbH zusammen und erhält von diesen 
auf Anforderung folgende Daten zu Ihrer Person/Firma: Jahresbilanzsumme, Umsatz 
und Anzahl Mitarbeiter. Insofern befreien Sie uns vom Bankgeheimnis.

 16. September 2025
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Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung
Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransfer-
verordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank, bei 
der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstig-
ten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus 
Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des 
Zahlers.

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiter-
leitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenen-
falls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert 

werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in 
ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit 
der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber 
 immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt 
auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur 
Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese 
Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

 Stand: 1. September 2017



Erläuterung: „Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten“
Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Eigentümer des Kontoinhabers ist oder diesen kontrolliert bzw. auf dessen Veranlassung die Geschäftsbeziehung 
begründet wird. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person über 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Auf die Abklärung 
des wirtschaftlich Berechtigten kann verzichtet werden, wenn es sich beim Kontoinhaber um ein Unternehmen handelt, das an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 
Wertpapierhandelsgesetz innerhalb der EU bzw. an einem Markt in einem Drittstaaten mit gleichwertigen Transparenzanforderungen hinsichtlich der Stimmrechtsanteile notiert ist.

Branchenschlüssel
070 Landwirtschaft und Jagd
080 Forstwirtschaft
090 Fischerei und Fischzucht
100 Kohlenbergbau, Torfgewinnung
110  Gewinnung von Erdöl und  Erdgas, 

 Erbringung  damit  verbundener 
 Dienstleistungen

120  Bergbau auf Uran- und   
Thoriumerze

130 Erzbergbau
140  Gewinnung von Steinen und Erden, 

 sonstiger  Bergbau
150 Ernährungsgewerbe
160 Tabakverarbeitung
170 Textilgewerbe
180 Bekleidungsgewerbe
190 Ledergewerbe
200 Holzgewerbe
210 Papiergewerbe
220  Verlagsgewerbe, Druck gewerbe, 

 Vervielfältigung von bespielten 
Ton-, Bild- und Datenträgern

230  Kokerei, Mineralölverarbeitung, 
 Herstellung und  Verarbeitung 
von Spalt- und Brutstoffen

240  Herstellung von chemischen 
 Erzeugnissen

250  Herstellung von Gummi- und 
 Kunststoffwaren

260  Glasgewerbe, Herstellung 
von  Keramik,  Verarbeitung 
von  Steinen und Erden

270  Metallerzeugung und - bearbeitung
280  Herstellung von  Metallerzeugnissen
290 Maschinenbau
300  Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungs geräten 
und - einrichtungen

310  Herstellung von Geräten der 
Elek tri zitäts erzeugung, - verteilung 
u. Ä.

320  Rundfunk- und  Nachrichtentechnik
330  Medizin-, Mess-, Steuer- und 

Regelungstechnik, 
 Optik,  Herstellung von Uhren

340  Herstellung von Kraftwagen 
und  Kraftwagenteilen

350 Sonstiger Fahrzeugbau
360  Herstellung von Möbeln, Schmuck, 

Musik instrumenten, Sportgeräten, 
 Spielwaren und  sonstigen 
Erzeugnissen

370 Recycling
400 Energieversorgung
410 Wasserversorgung
450 Baugewerbe
500   Kraftfahrzeughandel; Instand-

haltung und  Reparatur von 
 Kraftfahrzeugen; Tankstellen

510  Handelsvermittlung und 
 Großhandel

520 Einzelhandel
550 Gastgewerbe
600 Landverkehr
610 Schifffahrt
620 Luftfahrt
630  Hilfs- und Nebentätigkeiten für den 

 Verkehr;  Verkehrsvermittlung
640  Nachrichtenübermittlung, Post, 

 Telefon,  Rundfunk, Fernsehen
672   Mit dem Versicherungsgewerbe 

 verbundene  Tätigkeiten
70A Wohnungsunternehmen
70B Sonstiges Grundstückswesen
710  Vermietung beweglicher Sachen 

 ohne Bedienungs personal
720  Datenverarbeitung und 

 Datenbanken
730 Forschung und Entwicklung
74A  Erbringung von Dienst leistungen 

 überwiegend für  Unternehmen
74B Beteiligungsgesellschaften
75B  gesetzliche Sozialversicherung und 

Arbeitsförderung
76A  Öffentliche Haushalte: deutsche 

Bundesbehörden/-ministerien, 
ausländische Zentralregierungen

76B Öffentliche Haushalte: Länder 
76C  Öffentliche Haushalte: Gemeinden 

und Gemeindeverbände
800 Erziehung und Unterricht
850  Gesundheits-, Veterinär- und 

 Sozialwesen
900  Abwasser- und Abfallbeseitigung 

und sonstige  Entsorgung
910 Interessenvertretung
920 Kultur, Sport und Unterhaltung
930  Erbringung von sonstigen 

 Dienstleistungen
960  Organisationen ohne Erwerbs-

zweck
990  Exterritoriale Organisationen und 

Körperschaften



Für die Ausführung von Buchungsaufträgen zulasten des Plus Konto Business (nachfol-
gend Buchung genannt) von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1. Allgemeines

1.1 Erteilung des Buchungsauftrags und Autorisierung
(1) Verfügungen über das Guthaben können durch Buchungsauftrag jederzeit bargeld-
los per Online-Banking oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise 
vorgenommen werden. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Voll ständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können 
zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Buchungen führen; daraus können Schä-
den für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften 
Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.4). Hält der 
Kunde bei der Ausführung der Buchung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank 
gesondert mitzuteilen.

(2) Der Kunde autorisiert den Buchungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderwei-
tig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/
TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Bank die für die Ausführung der Buchung notwendigen personenbezogenen 
Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und 
 speichert.

(3) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Buchungsauftrags an die Bank auch 
einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu 
nutzen, es sei denn, das Konto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

(4) Der Buchungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn 
der Buchungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang 
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrich-
tungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf 
dem Online-Banking-Server der Bank).

(5) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Buchungsauftrags nicht auf einen Geschäfts-
tag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Buchungsauftrag erst 
am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.

(6) Geht der Buchungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der 
 Buchungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 
2.2.2) erst als am darauf folgenden Bankgeschäftstag zugegangen.

1.2 Widerruf des Buchungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.1) kann der 
Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des 
Buchungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr mög-
lich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Buchungsauftrags einen Zahlungsauslö-
sedienstleister, so kann er den Buchungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr 
gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die 
Zustimmung zur Auslösung der Buchung erteilt hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Buchung 
vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Buchung bis zum Ende 
des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Ge-
schäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und  Leistungsverzeichnis“. Nach 
dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines  Dauerauftrags bei der Bank werden 
keine weiteren Buchungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Buchungsauftrag 
nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung 
wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den 
 Buchungsbetrag zurück zu erlangen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines 
 Buchungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der 
 Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die 
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.3 Ausführung des Buchungsauftrags
Die Bank führt den Buchungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erfor-
derlichen Angaben (siehe Nummer 2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Num-
mer 1.1 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.1 Ab-
satz 2) und ein zur Ausführung der Buchung ausreichendes Gut haben in Euro 
vorhanden ist.

1.4 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.3) nicht erfüllt, kann die Bank 
die Ausführung des Buchungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 vereinbarten Frist un-
terrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg oder tele-
fonisch geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung 
und die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem 
Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder  keinem Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank den  Kunden hierüber unverzüglich informie-
ren und ihm gegebenenfalls den Buchungsbetrag wieder  herausgeben.

1.5 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter  Buchungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Buchungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der 
Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

2. Buchungen innerhalb Deutschlands in Euro

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Buchungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung: Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsemp fängers, 

es sei denn der Buchungsauftrag wird im Zusammenhang mit einem Antrag auf Eröff-
nung eines Anlagekontos bei der Bank gestellt und die Buchung soll zugunsten des 
neu zu eröffnenden Anlagekontos erfolgen,

– Betrag in Euro
– Name des Kunden,
– IBAN des Kunden

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Buchungsbetrag spätestens inner-
halb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des  Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Buchungsauftrags 
des Kunden bei der Bank.

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Buchung an einem 
bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem 
der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswäh-
rung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder 
anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt 
der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

2.3 Erstattungs- und Schadenersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattungsansprüche
Erstattungsansprüche des Kunden richten sich nach den gesetz lichen  Bestimmungen.

2.3.2 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.1 haben Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten auto risierten 
Buchung oder bei einer nicht autorisierten Buchung neben etwaigen Herausgabe-
ansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schaden sersatzan - 
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

 Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
 Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg fältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle  (weitergeleiteter Auf-
trag).

–  Ein Schadenersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Buchungsbetrag 
zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der 
Anspruch auf höchstens 12.500 EUR je Buchung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Buchungen.

2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Buchungsbetrag rechtzeitig 

und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist,
–  Die Buchung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehler-

haften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der 
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des 
Buchungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schrift-
lichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den 
tatsächlichen Empfänger der Buchung einen Anspruch auf Erstattung des Buchungs-
betrags geltend machen kann.

2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 und 2.3.2 und Einwendungen des 
 Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Buchungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Buchungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die 
Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Buchung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Buchung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
 eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenersatzansprüche nach 
Nummer 2.3.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 
3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Buchung über einen Zahlungsauslösedienst-
leister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch  be                    grün- 
                denden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 

Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbei geführt  wurden.

 Stand: 13. Januar 2018

Bedingungen für Buchungen zulasten des Plus Konto Business
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetz-
liche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt.  
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.

Name der 
Firma

Straße  Hausnummer 

PLZ  Ort 

Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei der Volkswagen Bank GmbH sind geschützt durch: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)

Sicherungsobergrenze: 100.000 Euro pro Einleger pro Kreditinstitut (2)

Die folgenden Marken sind Teil Ihres Kreditinstituts: 
Volkswagen Bank GmbH mit den Zweigniederlassungen  
Audi Bank, Seat Bank und Skoda Bank

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben  
Kreditinstitut haben:

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“,  
und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 Euro (2)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren  
anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für jeden einzelnen  
Einleger (3)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 7 Arbeitstage (4)

Währung der Erstattung: Euro

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Burgstraße 28     
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

Postanschrift:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

Weitere Informationen: www.edb-banken.de

Empfangsbestätigung durch den Einleger:
(Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten  
gemäß amtlichem Register)

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)
(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kredit instituts 
werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 Euro erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagen-
sicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei dem-
selben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 Euro auf einem Sparkonto und 20.000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm 
lediglich 100.000 Euro erstattet. Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Die Volkswagen Bank GmbH ist auch unter 
dem Namen ihrer Zweigniederlassungen Audi Bank, Seat Bank und Skoda Bank tätig. Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei einem oder mehreren dieser Marken 
in Höhe von bis zu 100.000 Euro gedeckt ist.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 Euro für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer 
Personen gesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung 
der Obergrenze von 100.000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagen-
sicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken GmbH unter http://www.edb-banken.de.

(4) Erstattung
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland
Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de

Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 Euro) spätestens innerhalb 7 Arbeitstagen erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungs-
forder ungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über www.edb-banken.de.

Weitere wichtige Informationen
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der 
Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. 
Wenn Einlagen entschädigungsfähig sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetz-
liche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt.  
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.

Name der 
Firma

Straße  Hausnummer 

PLZ  Ort 

Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei der Volkswagen Bank GmbH sind geschützt durch: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)

Sicherungsobergrenze: 100.000 Euro pro Einleger pro Kreditinstitut (2)

Die folgenden Marken sind Teil Ihres Kreditinstituts: 
Volkswagen Bank GmbH mit den Zweigniederlassungen  
Audi Bank, Seat Bank und Skoda Bank

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben  
Kreditinstitut haben:

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“,  
und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 Euro (2)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren  
anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für jeden einzelnen  
Einleger (3)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 7 Arbeitstage (4)

Währung der Erstattung: Euro

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH

Burgstraße 28     
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

Postanschrift:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin

Weitere Informationen: www.edb-banken.de

Empfangsbestätigung durch den Einleger:
(Unterschrift/-en des/der Vertretungsberechtigten  
gemäß amtlichem Register)

Zusätzliche Informationen (für alle oder einige der nachstehenden Punkte)
(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kredit instituts 
werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 Euro erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagen-
sicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei dem-
selben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 Euro auf einem Sparkonto und 20.000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm 
lediglich 100.000 Euro erstattet. Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Die Volkswagen Bank GmbH ist auch unter 
dem Namen ihrer Zweigniederlassungen Audi Bank, Seat Bank und Skoda Bank tätig. Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei einem oder mehreren dieser Marken 
in Höhe von bis zu 100.000 Euro gedeckt ist.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 Euro für jeden Einleger. Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer 
Personen gesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung 
der Obergrenze von 100.000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagen-
sicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken GmbH unter http://www.edb-banken.de.

(4) Erstattung
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Burgstraße 28, 10178 Berlin, Deutschland
Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de

Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 Euro) spätestens innerhalb 7 Arbeitstagen erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungs-
forder ungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über www.edb-banken.de.

Weitere wichtige Informationen
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der 
Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. 
Wenn Einlagen entschädigungsfähig sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
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